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Kantonales Wirtschaftsentwicklungsgesetz   www.awt.gr.ch 
   
Darlehen und Beiträge 
Das Gesetz ermöglicht es, Vorhaben bestehender oder neu zu grün-
dender Kleiner und Mittlerer Unternehmen (KMU) zu unterstützen. 
Möglich ist die Gewährung von Beiträgen und Darlehen für den Auf- 
und Ausbau von KMU.  
Diese Voraussetzungen müssen grundsätzlich erfüllt sein: 
 es werden neue Arbeitsplätze geschaffen oder bestehende auf-

gewertet 
 das Vorhaben ist innovativ und von besonderer regionalwirt-

schaftlicher Bedeutung für die bündnerische Volkswirtschaft 
 die Absatzmärkte des Unternehmens oder Produktionszweigs 

liegen vorwiegend ausserhalb des Kantons 
 die Erfolgsaussichten des Vorhabens werden in einem Business-

plan aufgezeigt 
 eine marktübliche Grundfinanzierung liegt vor 

 
 

   
   

Stiftung für Innovation, Entwicklung und For-
schung Graubünden 

 www.innovationsstiftung.gr.ch 

   
Darlehen und Beiträge 
Die Innovationsstiftung hat zum Zweck, im Zusammenwirken mit 
Unternehmungen der Wirtschaft und anderen Institutionen den Kan-
ton Graubünden als Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungsstandort 
gezielt zu stärken und weiter auszubauen. Finanziell unterstützt wer-
den Projekte, welche mit einheimischen Ressourcen für den Kanton 
Graubünden Wertschöpfung, Know-how und Arbeitsplätze schaffen.  

 
 

 

   
   

OBTG Ostschweizerische Bürgschaftsgenossen-
schaft 

 www.obtg.ch 

   
Bürgschaften  
Die Ostschweizerische Bürgschaftsgenossenschaft kann zu folgenden 
Zwecken eine Bürgschaft gewähren: 
 Gründung, Übernahme und Finanzierung von Investitionen für 

den Geschäftsbetrieb (Immobilien, Maschinen, Mobiliar, imma-
terielle Güter etc.) 

 Beschaffung von Betriebskapital 
 Neustrukturierung bei Lösungen von Nachfolgeproblemen 

  



 
Wirtschaft 
Amt für Wirtschaft und Tourismus 
Grabenstrasse 1 
CH-7001 Chur 

 Tel. +41 (0)81 257 23 42 
Fax +41 (0)81 257 21 92 
info@awt.gr.ch 
www.awt.gr.ch 

  

 

 

 

8. Finanzbeihilfen in Graubünden 2/2 

 

Kantonales Steuergesetz  www.stv.gr.ch 

   
Steuererleichterungen 
Die Regierung kann, nach Anhören der beteiligten Gemeinden, im 
Interesse der bündnerischen Volkswirtschaft für längstens 10 Jahre 
Steuererleichterungen gewähren 

 neuen Unternehmungen 
 bestehenden Unternehmungen für eine wesentliche Änderung 

der betrieblichen Tätigkeit 

  

   
   

Bundesbeschluss zugunsten wirtschaftlicher Er-
neuerungsgebiete 

 www.seco.admin.ch 

   
Steuererleichterungen 
Industrielle Unternehmen und produktionsnahe Dienstleistungsbe-
triebe in wirtschaftlichen Erneuerungsgebieten im Kanton Graubün-
den können vom Bund Steuererleichterungen erhalten, wenn das 
Vorhaben folgende Bedingungen erfüllt: 
 hoher Innovationsgrad 
 grosse Wertschöpfung 
 Überregionaler Absatzmarkt 

  

 


